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Bad Liebenwerda,  Mittwoch, den  28.09.2005

Amtsblatt
für die Stadt Bad Liebenwerda

Jahrgang 13 Nummer  13

Der nächste Haupt- und Finanzausschuss findet am Mittwoch, den
05.10.2005 um 17.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Bad
Liebenwerda statt.

Tagesordnung zum Haupt- und Finanzausschuss am 05.10.2005
-öffentlicher Teil-

Punkt 1: Eröffnung und Begrüßung
Punkt 2: Anträge zur Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses am 24.08.2005 –öffentlicher Teil-
Punkt 3: Auflösung der Grundschule Zobersdorf ab dem Schuljahr 2006/
2007, Berichterstatter: Herr Richter
Punkt 4: Auflösung der Grundschule Neuburxdorf ab dem Schuljahr 2006/
2007, Berichterstatter: Herr Richter
Punkt 5: Schließung des Schulhortes „Coole Kid’s“ an der Grundschule
Neuburxdorf, Berichterstatter: Herr Richter
Punkt  6: Bildung des Schulbezirks für das Grundschulzentrum Bad
Liebenwerda für das Schuljahr 2006/2007, Berichterstatter: Herr Richter
Punkt 7: Antrag der CDU-Fraktion zur Änderung des Schulstandortes der
Oberschule, Berichterstatter: Herr Richter
Punkt 8: Kindertagesstättenkonzeption der Stadt Bad Liebenwerda,
Berichterstatter: Herr Richter
Punkt 9: Neufassung der Friedhofssatzung der Stadt Bad Liebenwerda,
Berichterstatter: Herr Engelmann
Punkt 10: Neufassung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Bad Lieben-
werda, Berichterstatter: Herr Engelmann
Punkt 11: Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2006
Berichterstatter: Herr Engelmann
Punkt 12: Mitgliedschaft im GESUNDE-STÄDTE-Netzwerk der Bun-
desrepublik Deutschland, Berichterstatter: Herr Dörschel
Punkt 13: Bekanntgaben der Verwaltung
Punkt 14: Anfragen der Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses
sowie der  Ortsbürgermeister

Tagesordnung zum Haupt- und Finanzausschuss am 05.10.2005 -
nichtöffentlicher Teil-
Punkt   1: Anträge zur Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses am  24.08.2005 –nichtöffentlicher Teil-
Punkt   2: Bekanntgaben der Verwaltung
Punkt   3: Anfragen der Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses
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Amtliche Bekanntmachungen

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 10.519.800 Euro
in der Ausgabe auf 11.361.100 Euro

und
2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf 1.887.000 Euro
in der Ausgabe auf 1.887.000 Euro

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf          0,0 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf 0,0 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf             1.500.000 Euro

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Grundsteuer A 230 v.H.
b) für Grundstücke
- Grundsteuer B 350 v.H.
2. Gewerbesteuer 310 v.H.

§ 4
Erlaß einer Nachtragssatzung § 79 GO

1. Als erheblich i. S. d. des § 79 (2), 1. GO gilt ein Fehlbetrag, der 3 von Hundert
des Gesamthaushaltsvolumens übersteigt.
2. Als erheblich sind Mehrausgaben i. S. d. § 79 (2), 2. GO dann anzusehen,
wenn sie im Einzelfall 1 v. H. des Gesamthaushaltsvolumens des laufenden
Haushaltsjahres übersteigen.
3. Als geringfügig i. S. d. §79 (3) GO gelten:
• Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen, deren voraus-
sichtliche Gesamtkosten nicht mehr als 51.000 Euro betragen.
• Ausgaben für bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Baumaßnahmen,
wenn sie in voller Höhe durch Zuweisungen gedeckt werden.
In diesen Fällen können über- und außerplanmäßige Ausgaben geleistet
werden.

Haushaltssatzung der Stadt Bad Liebenwerda für das
Haushaltsjahr 2005
Auf der Grundlage der §§ 76 – 78 Gemeindeordnung des Landes Brandenburg
(GO) vom 15.10.1993 (GVBl. I S. 398) in der jeweils gültigen Fassung wird
nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 04.05.2005 und mit
Genehmigung des Landkreises Elbe Elster Herzberg vom 08.August 2005,
Az.:15/16-03-00/I-2/2005/He folgende Haushaltssatzung erlassen:



Über- und außerplanmäßige Ausgaben - § 81 GO
1. Alle Mehrausgaben, die auf der Grundlage von vertraglichen oder gesetz-
lichen Verpflichtungen zu leisten sind, sind nicht als erheblich i. S. d. § 81
GO anzusehen, d.h. sie bedürfen keiner Entscheidung durch die Stadtverord
netenversammlung. Gleiches gilt für Mehrausgaben, wenn sie aus zweck-
bestimmten Entgelten oder Zuschüssen gedeckt werden, bis zur Höhe dieser
Einnahmen und auf alle Ausgaben, die sich auf innere Verrechnung beziehen.

2. Als erheblich i. S. d. § 81 GO gelten:
a) Verwaltungshaushalt

überplanmäßige Ausgaben, wenn sie 10 % des veranschlagten Haushalts-
ansatzes übersteigen, mindestens jedoch 10.200,00 Euro
außerplanmäßige Ausgaben über 10.200,00 Euro

b) Vermögenshaushalt
überplanmäßige Ausgaben, wenn sie 10 % des Einzelansatzes
übersteigen, mindestens jedoch 20.400,00 Euro

         außerplanmäßige Ausgaben, wenn sie
         im Einzelfall 20.400,00 Euro übersteigen.

Bad Liebenwerda, den 29.08.2005

gez. Thomas Richter • Bürgermeister

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan einschließlich Anlagen liegen
während der Dienststunden zur Einsicht für jedermann bei der Stadt Bad
Liebenwerda, Dresdener Straße 24, Zimmer 11 aus.

Bekanntmachung der Stadt Bad Liebenwerda über die 1. Änderung
des Bebauungsplanes „Block III“ Bad Liebenwerda

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 07.09.2005 die
1. Änderung  Bebauungsplan „Block III“ Bad Liebenwerda in der Fassung
vom Juni 2005 als Satzung beschlossen. Das Plangebiet liegt im Stadtkern
und gleichzeitig im Sanierungsgebiet „Kernbereich“ Bad Liebenwerda mit
folgenden Flurstücken: 31/2; 111; 112; 136 bis 146 der Flur 19 Gemarkung
Bad Liebenwerda mit einer flächenmäßigen Ausdehnung von 0,34 ha.
Es wurde festgestellt, dass gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 2 BauGB keine Anhalts-
punkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b
genannten Schutzgüter bestehen. Auf dessen Grundlage wurde von der
Umweltprüfung gemäß § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen.

Die 1. Änderung  Bebauungsplan „Block III“ Bad Liebenwerda tritt am
29.09.2005 in Kraft.

Die 1. Änderung  Bebauungsplan „Block III“ Bad Liebenwerda, bestehend
aus der Planzeichnung sowie Begründung, kann vom Tage des Inkrafttretens
der Satzung während folgender Dienststunden in der Stadtverwaltung Bad
Liebenwerda, Markt 1
Montag 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  12.30 Uhr bis 15.30 Uhr
Dienstag 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mittwoch 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  12.30 Uhr bis 15.30 Uhr
Donnerstag 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  12.30 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitag 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden.
Gemäß § 215 Abs.  BauGB wird auf die Voraussetzungen  für die Geltend-
machung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen
hingewiesen. Hierbei gilt für die Geltendmachung der Verletzung von
Vorschriften § 215 Abs.1 BauGB: Unbeachtlich werden
a) eine Verletzung nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges
wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung des Bebau-
ungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die
Verletzung begründeten Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.
Auf Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die fristgemäße
.

Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in die
bisherige Nutzung durch die 1. Änderung Bebauungsplan „Block III“ Bad
Liebenwerda und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird
hingewiesen.

Bad Liebenwerda, den 28.09.2005

Thomas Richter • Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Bad Liebenwerda über den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan „Errichtung eines Einfamilienhauses-
Am Zeppelindenkmal 9“ Bad Liebenwerda

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 07.09.2005 den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Errichtung eines Einfamilienhauses-
Am Zeppelindenkmal 9“ Bad Liebenwerda in der Fassung vom Juli 2005 als
Satzung beschlossen. Das Plangebiet Flurstück 557 der Flur 24 Gemarkung
Bad Liebenwerda mit einer Größe von 2011m²  liegt im Norden der Stadt auf
der südlichen Seite der ausgebauten, befestigten Straße „Am Zeppelin-
denkmal“. Dem Plangebiet gegenüber, auf der nördlichen Seite der Straße,
befindet sich zweigeschossige Einfamilienhausbebauung. Im Norden grenzt
Wald an das Plangebiet, im Südwesten Gartenland und im Süden Grünland.
Das Plangebiet selbst stellt sich vorrangig als Grünland dar. Im Nordosten
befindet sich eine kleinere Waldfläche.
Es wurde festgestellt, dass die Verpflichtung zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne des § 3b des UVPG für das
geplante Vorhaben nicht besteht Auf dessen Grundlage wurde von der
Umweltprüfung gemäß § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Errichtung eines Einfamilienhau-
ses- Am Zeppelindenkmal 9“ Bad Liebenwerda tritt am 29.09.2005 in Kraft.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Errichtung eines Einfamilienhau-
ses- Am Zeppelindenkmal 9“ Bad Liebenwerda, bestehend aus der Plan-
zeichnung sowie Begründung, kann vom Tage des Inkrafttretens der Satzung
während folgender Dienststunden in der Stadtverwaltung Bad Liebenwerda,
Markt 1
Montag 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  12.30 Uhr bis 15.30 Uhr
Dienstag 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mittwoch 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  12.30 Uhr bis 15.30 Uhr
Donnerstag 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitag 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden.
Gemäß § 215 Abs.  BauGB wird auf die Voraussetzungen  für die Geltend-
machung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen
hingewiesen. Hierbei gilt für die Geltendmachung der Verletzung von
Vorschriften § 215 Abs.1 BauGB: Unbeachtlich werden
a) eine Verletzung nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
und des Flächennutzungsplanes und
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges
wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde un-
ter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhaltes geltend gemacht
worden sind.  Auf Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Ein-
griffe in die bisherige Nutzung durch den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan „Errichtung eines Einfamilienhauses- Am Zeppelindenkmal 9“ Bad
Liebenwerda und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird
hingewiesen.

Bad Liebenwerda, den 28.09.2005

Thomas Richter • Bürgermeister
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3. Der Bürgermeister wird beauftragt, die dementsprechende Änderung des
Betreibervertrages zu prüfen und ggf. zu veranlassen.

Beschluss-Nr.: 04/48/05 - Beschluss zur 1. Änderung Bebauungsplan
„Block III“ Bad Liebenwerda - I. Beschluss über Bedenken und
Anregungen, II. Satzungsbeschluss
I. Beschluss über Bedenken und Anregungen
1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfes zur 1. Änderung
Bebauungsplan „Block III“ Bad Liebenwerda vorgebrachten Bedenken und
Anregungen der Träger öffentlicher Belange hat die Stadtverordnetenver-
sammlung mit folgendem Ergebnis geprüft: s. Abwägungsprotokoll.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Träger öffentlicher Belange, die
Bedenken und Anregungen vorgebracht haben, vom Ergebnis der Abwägung
in Kenntnis zu setzen.

II. Satzungsbeschluss
1. Auf Grund des § 10 BauGB beschließt die Stadtverordnetenversammlung
die 1. Änderung Bebauungsplan „Block III“ Bad Liebenwerda in der
vorliegenden Fassung vom Juni 2005 als Satzung.
2. Die Begründung wird gebilligt.
3. Der Bürgermeister wird beauftragt, die beschlossene Satzung auszufer-
tigen und den Satzungsbeschluss ortsüblich bekannt zu machen, dabei ist
anzuzeigen wo die Satzung während der Dienststunden eingesehen und über
den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Beschluss-Nr.: 04/49/05 - Beschluss zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan „Errichtung eines  Einfamilienhauses – Am Zeppelin-
denkmal 9“ Bad Liebenwerda
I. Beschluss über Bedenken und Anregungen, II. Satzungsbeschluss
I. Beschluss über Bedenken und Anregungen
1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfes zum vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan „Errichtung eines Einfamilienhauses – Am
Zeppelindenkmal 9“ Bad Liebenwerda vorgebrachten Bedenken und Anre-
gungen der Träger öffentlicher Belange hat die Stadtverordnetenversamm-
lung mit folgendem Ergebnis geprüft: s. Abwägungsprotokoll.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Träger öffentlicher Belange, die
Bedenken und Anregungen vorgebracht haben, vom Ergebnis der Abwägung
in Kenntnis zu setzen.

II. Satzungsbeschluss
1. Auf Grund des § 10 BauGB in Verbindung mit § 244 Abs. 2 BauGB
beschließt die Stadtverordnetenversammlung den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan „Errichtung eines Einfamilienhauses – Am Zeppelindenkmal
9“ Bad Liebenwerda, in der vorliegenden Fassung vom Juli 2005, als Satzung.
2. Die Begründung wird gebilligt.
3. Der Bürgermeister wird beauftragt, die beschlossene Satzung auszufer-
tigen und den Satzungsbeschluss ortsüblich bekannt zu machen, dabei ist
anzugeben, wo die Satzung während der Dienststunden eingesehen und über
den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Beschluss-Nr.: 04/50/05 - Beschluss zum Bebauungsplan „Wildgehe-
ge“ Bad Liebenwerda /
OT Neuburxdorf - I. Beschluss über Bedenken und Anregungen. II.
Satzungsbeschluss und Bebauungsplan
I. Beschluss über Bedenken und Anregungen.
1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfes zum Bebauungs-
plan „Wildgehege“ Bad Liebenwerda / OT Neuburxdorf vorgebrachten
Bedenken und Anregungen der Träger öffentlicher Belange hat die Stadtver-
ordnetenversammlung mit folgendem Ergebnis geprüft: siehe Abwägungs-
protokoll.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Träger öffentlicher Belange, die
Bedenken und Anregungen vorgebracht haben, vom Ergebnis der Abwägung
in Kenntnis zu setzen.

II: Satzungsbeschluss
1. Auf Grund des § 10 BauGB in Verbindung mit § 244 Abs. 2 BauGB
beschließt die Stadtverordnetenversammlung den Bebauungsplan „Wildge-
hege“ Bad Liebenwerda, in der Fassung vom Juni 2005 als Satzung.
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Die 6. Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sit-
zung am 07.09.2005 folgende Beschlüsse gefasst:

-öffentlicher Teil-
Beschluss-Nr.: 04/43/05 - Aufstellungsbeschluss zum vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan
„Einkaufszentrum am Haidchensberg“ Bad Liebenwerda, OT Dobra
1. Für die Gemarkung Dobra, Flur 4, Flurstück 120, wird die Aufstellung
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zur Ausweisung eines Sonder-
gebietes Einkaufszentrum Bad Liebenwerda, OT Dobra, beschlossen.
2. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Beschluss nach § 2 Abs. 1 BauGB
öffentlich bekannt zu machen.

Beschluss-Nr.: 04/44/05 - Beschluss zum Schutz der Wanderer und
Radfahrer auf dem Fernradwanderweg FR 5 – Weg von Dobra nach
Theisa
Auf Grund des mehrheitlichen Bürgerwillens wird die Teileinziehung der
Straße von Dobra nach Theisa nicht durchgesetzt. Hiermit ist das Verfahren
zur beabsichtigten Teileinziehung beendet.
Der Bürgermeister wird beauftragt, die vorgebrachte Kompromisslösung
zur Verkehrs-beruhigung mit einer Fahrbahnauftrennung des Weges in zwei
Fahrbahnen; nämlich für Radfahrer und für den motorisierten Verkehr in der
vorgeschlagenen Weise mit der entsprechenden Beschilderung materiell zu
sichern und umzusetzen. Zuvor sind die notwendigen Anträge an die
Behörden zur Genehmigung zu stellen. Es ist eine erneute Beschlussvorlage
zur nächsten Stadtverordnetenversammlung zu erarbeiten und einzubrin-
gen.

Beschluss-Nr.: 04/45/05 - Ausbau der Zufahrt zu den ehemaligen
Kreishäusern in Bad Liebenwerda durch den Landkreis Elbe-Elster;
Grundsatzbeschluss zur Übernahme eines Teilstückes der Zufahrt in
das Eigentum der Stadt Bad Liebenwerda
Die Stadt Bad Liebenwerda übernimmt nach dem grundhaften Ausbau der
Straße „Zufahrt zu den ehemaligen Kreishäusern“ durch den Landkreis Elbe-
Elster an der Dresdener Straße, Gemarkung Bad Liebenwerda, Flur 4,
Flurstück 2690 ein Teilstück unentgeltlich in ihr Eigentum  (wie Lageplan
Anlage 2).
Der Bürgermeister wird beauftragt, die liegenschaftliche Übernahme sowie
die straßenrechtliche Widmung vorzubereiten.

Beschluss-Nr.: 04/46/05 - Konzept Integrierte Ländliche Entwicklung
Landkreis Elbe-Elster einschließlich des Amtes Ortrand;
Grundsatzbeschluss zur Bestätigung der Einzelmaßnahmen der
Stadt Bad Liebenwerda

1. Die Stadt Bad Liebenwerda bestätigt das Integrierte ländliche Entwicklungs-
konzept des Landkreises Elbe-Elster.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, für die laut ILE-Konzept bestätigen
Maßnahmen, die entsprechenden Fördermittelanträge zu stellen.
3. Der Bürgermeister wird beauftragt, für die laut ILE-Konzept vorgesehe-
nen Durchführungszeiträume, die Maßnahmen in den jeweiligen Haushalts-
plan einzuarbeiten und umzusetzen.

Beschluss-Nr.: 04/47/05 - Anträge auf Zuschuss für die Absicherung
des Badebetriebes im Waldbad Zeischa aus der noch offenen finanzi-
ellen Unterstützung laut Erbbaurechtsvertrag für 2004 sowie zur
Aufnahme in den Haushaltsansatz 2006
1. Dem Verein Natur- und Campingfreunde Zeischa e. V. ist zum Ausgleich
für die finanziellen Aufwendungen , die durch die öffentliche Nutzung des
Waldbades im Jahr 2004 entstanden sind, im Haushaltsjahr 2006 ein
zusätzlicher Betrag von 5.000,- Euro zur Verfügung zu stellen.
2. Für den Verein Natur- und Campingfreunde Zeischa e. V. werden zur
Absicherung eines ordnungsgemäßen Badebetriebes
a) für das Haushaltsjahr 2006 in den Haushaltsplan der Stadt Bad Lieben-
werda 5.500,- Euro eingestellt oder
b) der bestehende Betreibervertrag wird dahingehend geändert, dass der
beantragte Zuschuss für 2006 (5.500,- Euro) entfällt und dafür die im Jahr
eingenommene Kurtaxe des Waldbades Zeischa, dem Verein Natur- und
Campingfreunde Zeischa e. V. zur Betreibung des Waldbades zur Verfügung
gestellt wird. Sollte die Änderung des bestehenden Betreibervertrages aus
sachlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich sein, gibt die Variante 2.a)
als beschlossen.
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2. Die Begründung wird gebilligt.
3. Der Bürgermeister wird beauftragt, die beschlossene Satzung auszufer-
tigen und den Satzungsbeschluss ortsüblich bekannt zu machen, dabei ist
anzugeben, wo die Satzung während der Dienststunden eingesehen und über
den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Beschluss-Nr.: 04/51/05 - Mitgliedschaft im Förderverein „Elbe-
Elster-Tours“ e. V.
Die Stadt Bad Liebenwerda wird ab dem Jahr 2005 Mitglied im Förderverein
„Elbe-Elster-Tours“ e.V.

Beschluss-Nr.: 04/52/05 - Infrastrukturplan Hard- und Software 2006-
2012
Das Konzept wird als Arbeitsrichtlinie verwendet und im Investitionspro-
gramm 2006 bis 2012 aufgenommen.

Beschluss-Nr.: 04/53/05 - Konzept zur Einführung des neuen kommu-
nalen Haushalts- und Rechnungswesens 2005 bis 2012 der Stadt Bad
Liebenwerda
Das Konzept zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und
Rechnungswesens der Stadt Bad Liebenwerda wird beschlossen. Der Bür-
germeister wird beauftragt, das Konzept entsprechend der Ergebnisse der
Modellkommunen fortzuschreiben. Die Stadtverordneten-versammlung ist
regelmäßig, mindestens halbjährlich, über den Arbeitsstand der Einführung
der Doppik in der Verwaltung der Stadt Bad Liebenwerda zu informieren.

Beschluss-Nr.: 04/54/05 - Verwendung des Stadtwappens
Die Verwaltung des Stadtwappens in dem Logo für die Kennzeichnung von
eigenständigen regionalen Produkten als „Lubwart-Produkt“ wird dem
Verein für Stadtmarketing und Wirtschaft Bad Liebenwerda e. V. genehmigt.

Beschluss-Nr.: 04/55/05 - Vorstandswahlen Gewässerunterhaltungs-
verband „Kremitz-Neugraben“, hier: Vertretung der Stadt Bad Lie-
benwerda im Vorstand
Für die Mitarbeit im Vorstand des Gewässerunterhaltungsverbandes Kremitz-
Neugraben werden vorgeschlagen:
Herr Eberhard Bieligk als Vorstandsmitglied
Frau Ute Hoffmann als stellv. Vorstandsmitglied.

Für die Mitarbeit im Rechnungsprüfungsausschuss des Gewässerunter-
haltungsverbandes Kremitz-Neugraben wird Frau Petra Thiere benannt.

Beschluss-Nr.: 04/56/05 - Vorschläge für die Neuwahl des Kreis-
seniorenbeirates
Zur Mitarbeit im Kreisseniorenbeirat werden
- Herr Gerhard Preibisch
  Dorfstraße 64 • 04924 Bad Liebenwerda / OT Oschätzchen
und
- Herr Waldemar Schmidt
  Goldfischstraße 2 • 04924 Bad Liebenwerda / OT Thalberg
vorgeschlagen und bestätigt.

-nichtöffentlicher Teil-
Beschluss-Nr.: 04/57/05 - Kabeltrasse Windpark Möglenz II und
Kauxdorf Änderung eines Beschlusses
Dem Beschlussvorschlag wurde zugestimmt.

Die Stadtverwaltung Bad Liebenwerda weist auf die Veröffentlichung der
Ausschreibung der Reinigungsleistungen

für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Liebenwerda hin.

Die Veröffentlichung erfolgt in der 39. Kalenderwoche 2005
im Landesausschreibungsblatt Brandenburg.


